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15.300/7-Pr.7/92 
Geschäftszahl 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1016 Wie n 

Telefon 0222/71100 Durchwahl 

NameITel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Weilinger/5035 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 
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.-1 .............................. ~ ....... .-c?F 119 .. f::4, 
Betreff: 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Forschungsorgani
sationsgesetz 1981 geändert wird; 
Ressortstellungnahme 

Datum: 2 O. MAI 1992 

Verteilt .22.. ... M.~.!..J~.~.~ .... 
Ir 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt 

sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner an das Bundesmini

sterium für Wissenschaft und Forschung gerichteten Stellungnahme 

zum Entwurf des im Betreff genannten Gesetzes zu übermitteln. 

25 Beilagen 

F.d.R.d.A.: 

L3'::c;-~ 

Wien, am 12. Mai 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Benda 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

A-1011 Wien. Stubenring 1 

OVR 37 257 

Telex 111145 regeb a, 111780 regeb a 

Telefax 713 79 95,7139311 

Telefon 0222171100 Ourchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

I 15.300/7-Pr.7/92 Mag. Weilinger/5035 

L 

Geschäftszahl 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

MinoritenpI. 5 
1014 Wie n 

Betreff: 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Forschungsorgani
sationsgesetz 1981 geändert 
wird; Ressortstellungnahme 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

zu Zl. 2.300/1-21/92 vom 20. März 1992 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt 

sich, folgende Ressortstellungnahme zu der im Betreff genannten 

Gesetzesnovelle zu übermitteln: 

Zu § 1 Abs. 1 Z. 6: 

Im Hinblick auf die Bestrebung Österreichs um Aufnahme in die EG 

wird die Erweiterung "insbesondere europäische Forschungsko

operation," ausdrücklich begrüßt. 

Zu § 36 Abs.1 Z. 2: 

Prinzipiell sollte nach ho. Ansicht die Möglichkeit der Gewährung 

von Förderungsbeiträgen an Institutionen, die auch für die Wirt

schaft wesentliche Forschungsgebiete behandeln, erhalten bleiben. 

Vor allem wird auf die sich aus der ersatzlosen Streichung er

gebenden Probleme für die meisten Klein- und vielen 

Mittelbetriebe Österreichs hingewiesen, die zur Lösung ihrer 

Forschungs- und Enwicklungsaufgaben auf die kooperativen 

Forschungsinstitute angewiesen sind. 

Im Hinblick auf eine EG-konforme Ausgestaltung der Förderungs

bestimmungen wird aber eine Umformulierung des gegenständlichen 

Paragraphen angeregt, zumal die EG selbst (Artikel 92 EG-Vertrag) 
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und auch der EWR-Vertrag (Artikel 61) - wie unten angeführt -

staatliche Beihilfen an Unternehmen nicht generell verbieten 

(wiewohl die Definition der mit den jeweiligen Abkommen 

unvereinbaren Beihilfen sehr weit ist): 

" Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 

oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 

verfälschen drohen, sind mit dem gemeinsamen Markt (dem 

Funktionieren dieses Abkommens) unvereinbar, soweit sie den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten (Vertragsparteien) 

beeinträchtigen." 

Eine Gewährung von Beihilfen, die Unternehmen wirtschaftliche 

Vorteile bringen, ist unter bestimmten Bedingungen jedoch auch in 

diesen Vertragswerken vorgesehen. Die Möglichkeit der Förderung 

von Projekten mit einer gewissen Marktnähe sollte daher auch in 

Österreich für den Einzelfall erhalten bleiben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

?ßd.A.: 
/ 

Wien, am 12. Mai 1992 

Für den Bundesminister: 

MR Dr. Benda 
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